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Psoriasis-Arthritis am Fußnagel erkennen

Rückenschmerzen? Socken ausziehen!
Wiesbaden – Entzündlich-rheuma-
tische Erkrankungen können sich in 
den verschiedensten Körperregionen 
manifestieren. Das gilt besonders für 
die Psoriasis-Arthritis (PsA), bemerk-
te Dr. Rebecca Hasseli-Fräbel von 
der Medizinischen Klinik des Univer
sitätsklinikums Münster am DGIM-
Kongress. Sie berichtete von einer 
Patientin, die sich mit ungeklärten 
Rückenschmerzen vorstellte. „Nach 
einem Blick auf die Füße konnte ich 
die Diagnose stellen“, so Dr. Hasseli-

Fräbel. Die Frau litt an einer PsA mit 
axialer Beteiligung. Hinweise waren 
die schuppigen Veränderungen an 
den Fußnägeln, die laut Patientin 
schon seit 15 Jahren vorlagen. Dieser 
Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass Pati-
enten Socken und Schuhe ausziehen 
und der Arzt Füße und Nägel inspi-
ziert, betonte die Rheumatologin. 

Psoriasiforme Veränderungen an 
den Fußnägeln können einem Na-
gelpilz ähnlich sehen, lassen sich aber 
leicht davon unterscheiden. Meist 

sind mehrere Zehen betroffen, beim 
Nagelpilz ist es zunächst oft nur die 
Großzehe. Außerdem sind bei PsA 
die Zehen häufig insgesamt verdickt. 
Fragt man nach, berichten die Betrof-
fenen manchmal auch von Gelenk-
schmerzen. Ein weiterer Hinweis ist 
die Familienanamnese. Und im Zwei-
fel schabt man eine Probe vom be-
troffenen Nagel ab und schickt diese 
zur Pilzsuche ins Labor.� SK
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HomeOffice: für die
Wirbelsäulemeistens
mehr als grausam.
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Keine Frage, Home Office hat viele Vorteile. Doch in irgendeinem  Zimmer auf irgendeinem Stuhl 
zu sitzen, ist meist für den Rücken wirklich grausam. Helfen Sie mit dem Original Muskelrelaxans 
Sirdalud®. Mit NSAR kombiniert ermöglicht es eine frühere und schnellere Schmerzlinderung.1

1. Górska J.; Ortop Traumatol Rehabil. 2005 June;7(3):306-309.
Fachkurzinformation siehe Seite 14. Erstellungsdatum 04/2023, MLR279903

Steuertipp

So wird mein 
Klimaticket  
steuerlich nutzbar

Auch niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte profitieren ab der Veran-
lagung 2022 von einer pauschalen 
Teilabsetzbarkeit von Öffi-Tickets. 
Das hat das Finanzministerium in 
den Einkommenssteuer-Richtlinien 
jetzt festgestellt. 

Geltend gemacht werden 
können Karten für betrieblich 

veranlasste Fahrten

Pauschal, das bedeutet ohne wei-
teren Nachweis, können 50 Prozent 
der aufgewendeten Kosten für eine 
nicht übertragbare Wochen-, Mo-
nats- oder Jahreskarte für Massen-
beförderungsmittel geltend gemacht 
werden. Es muss dabei nur glaubhaft 
gemacht werden, dass diese Kar-
te auch für betrieblich veranlasste 
Fahrten verwendet wird. Die Ab-
zugsfähigkeit gilt ebenso für den 
Netzkarten-Aufpreis für die 1. Klas-
se. Die Ausgabe für ein 1.-Klasse-
Ticket im Rahmen von Einzelfahr-
ten ist allerdings nicht abzugsfähig 
– ebenso wie die Aufschläge für 
Familienkarten, für die Mitnutzung 
durch andere Personen (keine Über-
tragbarkeit) sowie für die Mitnahme 
von Hunden oder Fahrrädern. Wer 
mehr als 50 Prozent des Netzkarten-
Tarifes in Abzug bringen will, muss 
den betrieblichen Nutzungsanteil 
nachvollziehbar ermitteln.

Die Abzugsfähigkeit gilt zum 
Beispiel nicht für Aufschläge  

für Familienkarten

Beispiel: Ein Arzt oder eine Ärz-
tin im niedergelassenen Bereich 
kauft sich für das Kalenderjahr 
2022 ein Klimaticket Classic Fami-
lie um 1.205 Euro. Dies entspricht 
dem Preis für ein Klimaticket Classic 
von 1.095 Euro und einem Familien
aufschlag von 110 Euro. Das Ticket 
wird auch betrieblich genutzt. Ein 
1.-Klasse-Aufschlag um 1.355 Euro 
wird dazugenommen. Ein Business-
platz-Abo (Sitzplatzreservierun-
gen) bei den ÖBB für 50 Stück um 
450 Euro rundet die Anschaffung ab, 
wobei 30 Stück auf berufliche Fahr-
ten entfallen.

Von der Pauschalregelung erfasst 
sind die Ausgaben für das Klimati-
cket Classic um 1.095 Euro sowie 
das Upgrade für die 1. Klasse um 
1.355 Euro. Es sind daher 50 Prozent 
dieser Ausgaben – somit 1.225 Euro 
– ohne Nachweis als Betriebsausga-
be steuerlich nutzbar. Weiters absetz-
bar sind bei Glaubhaftmachung der 
beruflichen Veranlassung die Kos-
ten der Sitzplatzreservierungen für 
30 Fahrten um 270 Euro (9 Euro pro 
Fahrt mal 30).

Mag. Iris Kraft-Kinz
MEDplan, 1120 Wien, 
Tel. 01/817 53 50-260
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Bei vermeintlichem Nagelpilz kann es 
sich lohnen, an eine Psoriasis-Arthritis zu 
denken.� Foto:  Science Photo Library/picturedesk.com


